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Nr. 100. Bekanntmachung,
eine Anleihe der Stadtgemeinde Sebnitz betreffend;

vom 22. November 1892.

Diee Ministerien der Finanzen und des Innern haben zu der von der Stadtgemeinde
Sebnitz beschlossenen Ausgabe von auf den Inhaber lautenden, seiten des letzteren un-
kündbaren Schuldscheinen in 1200 Abschnitten à 250 Mark behufs Aufnahme einer
mit 4 vom Hundert jährlich zu verzinsenden städtischen Anleihe von

dreihunderttausend Mark
nach Maßgabe des vorgelegten Anleihe= und Tilgungsplanes die nach § 1040 des Bürger-
lichen Gesetzbuches erforderliche Genehmigung ertheilt, was hiermit zur öffentlichen
Kenntniß gebracht wird.

Dresden, am 22. November 1892.

Die Ministerien der Finanzen und des Innern.
Für den Minister: Für den Minister:

Dr. Diller. v. Charpentier.
Münckner.
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